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Vermögen und/oder ein ho-
hes Einkommen, lohnt sich
ein Steuerberater.

In der Schweiz haben wir
dank unserm Kantonssystem
26 verschiedene Steuergeset-

ze; eine schweizerische Zeit-
schritt kann da keine indivi-
duelle Steuerberatung bieten,
nur allgemeine Hinweise ge-
ben: Da sich Ihr Einkommen
vermindert, sollten Sie sich
das Formular für die Zwi-
schentaxation zuschicken
lassen. Ihr Kanton hat vor-
läufig noch die Vergangen-
heitsbesteuerung, und Sie

möchten sicher nicht den
vollen Lohn weiter versteu-
ern. Kapitalauszahlungen
werden zu einem speziellen
Satz versteuert. Ob dieses

oder nächstes Jahr für Sie

günstiger ist, kommt auf Ihre
persönliche finanzielle Situa-
tion an. Versteuern müssen
Sie das Geld auch dann,
wenn Sie es bar beziehen, es

taucht auf alle Fälle in der

Buchhaltung der Firma auf,
eine Auszahlung ist also je-
derzeit nachweisbar.

Weitere Fragen? Ihr Steuer-

amt hat die Antworten.

Marianne GäZrwZZer

Bank

Fonds oder
Obligationen?
ZcZi möcBfe Er. i 00 000.- a/s

An/eiüen and OBZ/gaf/onen an-
Ze^en. Warden Sie wieder za

60% Fonds and 40% OBZi^a-

rionen raten? Ein Bekannter Bat
mir za FremdwäZirun.g's-OBZi^a-

tionen oder -Fonds geraten.
Würden Sie dies we^en des

Faros immer nocü m'cZzf emp-
/eirien?

Ich würde das Verhältnis zur
Zeit auf 70% Fonds und 30%

Obligationen ändern. Bei den

Obligationen sollten Sie sich
auf ein kurzfristiges Engage-
ment konzentrieren (hoch-
stens 2 Jahre). Dabei können
Sie auch längerfristige Obli-
gationen kaufen, die in den
nächsten 2 Jahren fällig wer-
den.

Bei den Fonds würde ich
die günstigeren ZKB-Fonds
wählen. Zur Sicherheit würde
ich aber auch bei anderen
Banken Offerten einholen.

Was die Fremdwährungs-
Obligationen betrifft, besteht
nach wie vor das Währungs-
risiko, das ins Gewicht fallen
könnte. Zwar ist zur Zeit der
Schweizer Franken gegenüber
den Fremdwährungen im
Steigen begriffen, doch ist er
immer noch nicht so gut wie
vor einigen Monaten. Falls
sich der Trend fortsetzt und
der DM-Kurs unter SFr. -.82
fällt, könnten Sie einen Teil
der Obligationen in DM oder
Holländischen Gulden riskie-

ren, sofern Sie nicht auf das

Geld angewiesen sind. Sollte
bei Fälligkeit der Kurs des

Schweizer Frankens ungün-
stig sein, besteht für Sie im-
mer noch die Möglichkeit,
die zurückbezahlten Obliga-
tionen durch solche in der

gleichen Währung zu erset-

zen.
Meine Empfehlung: Fremd-

Währungsobligationen soll-
ten Sie nur dann wählen,
wenn Sie in absehbarer Zeit
nicht auf das Geld angewie-
sen sind.

Dr. Fmz'Z GwaZfer

Recht
Hausverkauf
mit Nutzniessung
/cZz (69) Besitze ein Dreifamz'Zi-
eaZraas arzd möcZzte dieses Haas

verZcau/ëm ZVacZi einer Scüäf-

zan£ ist es Fr. 270000.- werf.

Fine /an^e Fami/ie, die im
Haas woZmt, wäre Bereit, es za

Zcau/en. Sie verfaß üBer

Fr. 200000.-. /cZz Bin Bereit, die

resfZ/cZien Fr. 70000.- ais Vor-

scZzass mit ABzaZzian^ «/feie
WoZznan^» wäZzrend J0 /aZrren

za Fr. 600.- za ^ewâZîren. Wie
Zcann icH /ar meine Fr. 70000.-
eine SicZierZzeit erZzaZten?

Beim Verkauf Ihres Hauses

könnten Sie sich von den
Käufern im Rahmen des

Kaufvertrages die lebensläng-
liehe Nutzniessung an der

von Ihnen bewohnten Woh-

nung einräumen lassen. Die

Nutzniessung wird im
Grundbuch eingetragen. Auf-
grund Ihres Alters von 69 Jah-
ren hätte die Nutzniessung
bei einem monatlichen Nutz-
niessungswert von Fr. 600.-

einen Kapitalwert von rund
Fr. 93000.-. Eine solche Lö-

sung wäre für Sie somit wirt-
schaftlich sicher interessant.

Sie haben auch die Mög-
lichkeit, beim Verkauf des

Hauses eine sogenannte Ver-

käuferhypothek als Sicher-

Stellungshypothek für den
restlichen Verkaufspreis von
Fr. 70000.- im Grundbuch
eintragen zu lassen. Der

Rechtsanspruch auf die Ein-

tragung der Verkäuferhypo-
thek steht Ihnen auch gegen
den Willen der Käufer zu, was
bei der Begründung der Nutz-
niessung nicht der Fall ist.
Die Eintragung des Verkäu-
ferpfandrechtes im Grund-
buch muss innert 3 Monaten
seit der Übertragung des Ei-

gentums erfolgen. Wie bei
der Variante der Nutz-
niessung wäre es sicher sinn-
voll, die Sicherstellungshypo-
thek im Rahmen des Kaufver-

träges zu vereinbaren. Der
verurkundende Notar kann
Sie beraten.

Bei einem späteren Haus-
verkauf hätten sowohl die

Nutzniessung als auch die Si-

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

v<7

VEHS/1 A/D

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137
4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12

I übeMnkontinenzprodukte
bitte gratis Informatione

- ir7 4142 Münchenstein
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AG. E-l F-V-Stra, ._
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cherstellungshypothek wei-
terhin Bestand und müssten

vom neuen Käufer übernom-
men werden.

Bei einer Zwangsversteige-

rung des Hauses in einem
Konkurs- oder Pfändungs-
verfahren kommt es ent-
scheidend darauf an, ob die

jetzigen Käufer den Teil-
kaufpreis von Fr. 200000.-
aus eigenen Mitteln oder
dank einer Bankhypothek be-
zahlen. Im ersten Fall können
Sie davon ausgehen, dass so-

wohl die Nutzniessung als

auch die Sicherstellungs-
hypothek auch bei einer
Zwangsversteigerung auf den

Ersteigerer übergehen. Bei

einem Hypothekardarlehen
ist dasselbe Ergebnis nur
dann mit Sicherheit gegeben,

wenn die Nutzniessung bzw.
die Sicherstellungshypothek
der Bankhypothek im Rang
vorgehen.

Anderenfalls könnte es zur
Konstellation kommen, dass

der Ersteigerer das Haus ohne
Nutzniessung bzw. Sicherstel-

lungshypothek erwirbt. Im
einzelnen können Sie sich ge-

gebenenfalls vom Notar bera-

ten lassen.

Unterstützungspflicht
unter Brüdern
Wir sind drei Brüder und aZZe

drei verüeiratef. Seif 2 /aüren
fein icü Erüüpensicmär mit
einem ZcZeinen Vermögen sowie

einem Benfeneinkommen. Bin

/unserer Bruder ist nocü Beruf-

sfa% und Besitzer eines Ein/n-
miZienüauses. Unser /üpgster
Bruder isf nacü zwei/aZrri^er
ArBeitsZosi^keif wieder zu 50%
BescBä/Zigf. Br Beszfzf eBen/dZZs

ein kZeines Vermögen. Man Baf

uns gesagt, dass wiräZteren Brü-
der von BecBfs wegen gegenüBer

unserem /üngeren Bruder unter-

sfützun,sfsp/7icüti,s>" seien, wenn

er später in eine /rnanzieZZe oder

gesundBeitZicZze NotZage geraten
soZZfe.

Grundsätzlich ist die erhalte-
ne Auskunft richtig. Ge-

schwister sind unterstüt-
zungspflichtig, wenn sie sich
in günstigen Verhältnissen
befinden. Dies trifft zu, wenn
sie die Unterstützungsbeiträ-
ge ohne wesentliche Beein-

trächtigung einer wohlha-
benden Lebenshaltung auf-

bringen können. Ob diese

Voraussetzung erfüllt ist,
muss im Einzelfall geprüft
werden. Anspruch auf Unter-
Stützung hat, wer ohne die-
sen Beistand in Not geriete.
Der Unterstützungsberech-
tigte hat Anspruch auf das,

was zu seinem Lebensunter-
halt erforderlich ist, wie Nah-

rung, Kleider, Wohnung,
ärztliche Betreuung, sofern er
die hiefür nötigen Mittel
nicht hat und sie weder
durch Veräusserung von Akti-
ven noch durch Arbeit zu be-

schaffen vermag. Wem aus-
reichende Sozialversiche-
rungsleistungen zustehen,
kann nicht Unterstützung
verlangen.

Ihre Unterstützungspflicht
könnte demnach dann ein-
treten, wenn Ihr Bruder kein
genügendes Einkommen, sei

es Erwerbseinkommen, seien
es Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung oder anderer

Versicherungsträger, hätte
und nachdem er sein Vermö-

gen verbraucht hätte.

Dr. Zar. Marco Biagsp

Medizin

Dr. med. Fritz Huber

Gallensteine
Seit einiger Zeit BaBe ZcB Be-

oBacüfet, dass mein SfuüZgan#

sanä^raa isf statt wie Bisüer
Braun. Die StuBZenfZeerupy ist
normaZ, icü ZeicZe weder an Ver-

sfop/ün^ nocB an DurcBfaZZ. BZ-

ne Z7ZfrascBaZZunfersucBun£/ör-

derfe GaZZensfeine zutage. Der

wegen einer eventueZZen Opera-
tion zurate gezogene CBirurg
wiZZ, soZange icü keine Be-

scüwerden BaBe und micB woBZ

/riBZe, von einem Eingri/f aBse-

Ben. Laut den Besaiteten der

LaBoruntersucBungen ist meine
LeBer in Ordnung, ist der graue
SfuüZ unge/aBrZicB? GiBf es ein

Medikament, um den GaZZen-

/Zuss und damit die StuüZ/ärBe
wieder in Ordnung zu Bringen?

Ihr «Gallensteinleiden» ist
nichts Aussergewöhnliches.
Bei ungefähr einem Drittel
der über 70-jährigen Men-
sehen kann man Gallenstei-
ne nachweisen. Ein Grossteil
der Betroffenen ist beschwer-
defrei. Die Meinungen der

Chirurgen über die Notwen-
digkeit der operativen Entfer-

nung von Gallensteinen, die
keine Beschwerden verursa-
chen, sind etwas kontrovers.
Es gibt Operateure, die ziehen
ein sofortiges aktives Vorge-
hen vor, weil sie der Überzeu-

gung sind, dass ein eventuel-
1er «Notfalleingriff» bei einer
Komplikation des Steinlei-
dens grössere Risiken in sich
berge als eine sorgfältig
geplante und vorbereitete
Wahloperation. Ich bin aber

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der

schönsten Gegenden Deutsch-

lands, in unserer Klinik fur
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 966-

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen

Sie uns einfach an -

Tannenhof-Kltnik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299
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